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An den       Neubewerbungen bitte  

Kreisausschuss des     mit Lichtbild einreichen ! 

Landkreises Limburg-Weilburg 

Amt für Jugend, Schule und Familie 

Schiede 43       Bewerbungskopf auch bei 

        wiederholter Bewerbung 
        vollständig ausfüllen ! 

65549 Limburg  
 

 
 
Betr.:  Ferienfreizeiten des Landkreises Limburg-Weilburg 

hier : Bewerbung für eine ehrenamtliche Betreuungstätigkeit 

 

  Fahrtenziel/e : _________________________________ 
   

Termin/e : _________________________________ 
 
 

Persönliche Angaben : ______________________(Vorname, Name ) 
     ______________________(Straße ) 
     ______________________(Wohnort mit PLZ) 
     ______________________(Geb.-Dat. und -ort) 
     ______________________(Telefon privat ) 
     ______________________ (Handy) 
     ______________________(Telefon tagsüber) 
     ______________________(Beruf ) 
     ______________________(Fachrichtung Studium) 
_________________________________________________(e-mail-Adresse) 

 
 

Angaben über bisherige Tätigkeiten im Bereich der Jugendarbeit : 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 

Ggf. besondere Qualifikationen im musisch-kreativen oder 

sportlichen Bereich : 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
 



 S. 2 

Ich war schon als Betreuerin bzw. Betreuer tätig   ___ ja          ___nein 
 

Wenn ja, für welchen Veranstalter ? 

 

________________________________________________________

        
Bei welcher Altersgruppe  ?  

 

________________________________________________________ 

 

Wichtig für Ihren möglichen Fahrteneinsatz ! 
 
1.  Bei Maßnahmenbeginn müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein 

 
2. Sie benötigen eine Erste-Hilfe- Grundausbildung ( 9 Unterrichtseinheiten), die bei 

Freizeitbeginn nicht älter als 2 Jahre sein darf 

 
3. Sie sind zur Teilnahme an Vorbereitungs- und Auswertungs-  

seminaren sowie  den zugehörigen Eltern/ Teilnehmerveran- 
staltungen und Teamgesprächen verpflichtet 

 
4. Neubewerber und diejenigen, die erst einmal bei unseren Maßnahmen       

eingesetzt waren, müssen an einer rechtlichen Unterweisung teilnehmen 
 

5. Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei den Maßnahmen werden vom 

Landkreis getragen, es wird eine tägliche Aufwandsentschädigung gewährt und ein 
Antrag auf Gewährung von Sonderurlaub für Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit 

kann vom Landkreis  -auf Anfrage- beim jeweiligen Arbeitgeber gestellt werden 

 
6. Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung wird Ihre Anschrift in den Verteiler der 

IKUJ ( Initiativgruppe Kinder- und Jugenderholung ) aufgenommen. Die IKUJ ist 
ein Zusammenschluss der ehrenamtlichen Betreuer/innen des Amtes für Jugend, 

Schule und Familie und führt über das Jahr hinweg unterschiedliche Treffen durch. 
 

7. Betreuer/innenbewerbungen für die Sommerfreizeiten müssen i.d.R.  bis 

spätestens zum 31.01.vorliegen.  
 

8. Nicht immer ist es möglich alle Bewerbungswünsche hinsichtlich Termine und 
Fahrtenziel in Einklang zu bringen. Eine Teameinteilung wird durch die  

Bennung mehrerer Fahrtenziele und –termine erheblich erleichtert. 
 

Datenschutz 

 

Die angeführten Kontaktdaten werden In Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung oder ehrenamtlichen Tätigkeit im Rahmen 

der Kinder-und Jugenderholungsmaßnahmen des Landkreises als automatisierte Daten geführt und gespeichert (Art. 6 Abs. 1 f DS-
GVO). Ich bin mit dieser Verarbeitung einverstanden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Dies 
berührt die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht. Weitere Informationen zum Schutz personenbezogener 
Daten bei deren Verarbeitung durch den Landkreis Limburg-Weilburg nach Art. 13,14 DS-GVO finden sich auf der Internetseite 
des Landkreises (http://www.landkreis-limburg-weilburg.de/). 
Wir übersenden diese Informationen auf Wunsch in Papierform. 
 
Ein polizeiliches Führungszeugnis nach § 30a BZRG muss bei der Heimatgemeinde beantragt werden ( unbedingt auch 
Gebührenefreiung beantragen ). Nach Ablauf von 5 Jahren ist eine Vorlage eines aktuellen Führungszeugnisses 
erforderlich. 
 

 

_______________________ _________________________  

Ort, Datum    Unterschrift 

http://www.landkreis-limburg-weilburg.de/

